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Peifter.; Arthür, Die Enzykliken und ihrJormaler Wert für die dogmatische ethode.En Beitrag ZUF theologischen Erkenntnis_ hre (Studia Friburgensia, 47) 0ZU, 221 > Freiburg/Schweiz 1968 Universitätsverlag. SFF
Die hier aufgeworfene und, gyleich vorwegzunehmen, außerst gründlichbeantwortete Frage 1st vielleicht durch das Zweite Vatıiıkanische Konzıl Was 1nden Hintergrund gedrängt worden. Aber S1e besitzt doch immer noch ihre aktuelleBedeutung, besonders WEn die Kollegialität zwıischen Papst und Bischöfenhervorgehoben wird Darum ist sicher begrüßen, daß der Verf. seline Arbeit,die 1im Wintersemester 1961/62 q} Dissertation der Theologischen Fakultät derUniversität Freiburg 1n der Schwelz vorgelegt wurde, nunmehr einer breiterenÖffentlichkeit zugänglich macht un die dabeipäpstlichen Enzykliken als solche, im Unterschie VO:

erfolgte Konzentration QU: die
authentischen Lehramtes, hat dem Leser mManches

anderen ußerungen des
DIie Studie gliedert sich iın fünf

Neue bieten.
große Kapitel: Geschichte und Begriff der

päpstlichen und kirc
ken (9-5 ITE Rang und Funktion de Enzykliken im Rahmen deshlichen Lehramtes (57—1309 II Die Wahrheitsbürgschaftin den Enzykliken (133-165); Die Enzyklıken als Quellen der theologischenErkenntnis (168—190 *® Die Kriterien der dogmatischen Autorität der Enzykli-ken (193—2 Von den zwischendurch Ofterten TIhemen selen hier LUr dieallerwichtigsten ZENANNLT; Die Inıtiative ZUuUr Einführung der Enzykliken und ihreBegründung durch Benedikt C M

Unfehlbarkeitstheorien AAUR ordentlichen
Statistik der Enzykliken (52-56)

Funktionen der Enzykliken als Faktoren kir
päpstlichen Lehramt 72-100); DIie

»Der Enzykliken-Passus VO: in
chlicher und dogmatischer Einheit

der eventuellen Faktizität VO: Kathedral
Manı generis‘‘ (136—13 Die Frageentscheidungen 1n Enzyklikenform60); Analogien zwischen den Capıta Conciliorum und den Enzykliken inder Lehrverkündigung (180—-18{} Auffndun und Begründung der Kriterien(der dogmatischen Autorität der Enzykliken 193—195) Eın ausführliches ite-taturverzeichnis ist vorausgeschickt (XIDXXI) Schlusse folgt noch ineZusammenfassung der Ergebnisse (219—-221Direkt Neues wird geboten bei der geschichtlichen Untersuchung der Enzyklı-ken se1it Benedikt XIV. Oftfensichtlich

iteris Encyclicis Dissertatio e Ilu
habe encini mit seiner Arbeit He

listischen‘“‘ Tendenzen 1n der Bewert
auf den Papst eingewirkt. Die ‚‚mMaxıma-

Cant, Biıllot, Fenton, Sala
U1l der Enzykliken (namentlich be1 Va-

voneinander abgehoben verr1, Nau und Gallati) werden gut
der Verf. mMit den Worten

anschließend widerlegt. Seine
aus

eigene Ansicht drückt„ Wenn der Papst ine Enzyklika veröfflentlicht,spticht War als oberster LehTCT der Kirche, nıcht ber cathedra! lerausfolgt, daß für die Wahrheit der Enzyklika-Aussagen uch nıemals jene Garantienhöchster Sicherung vorliegen, die eINZIS und allein in den Kathedralentschei-dungen gegeben sind, und die Mmit letzter Kvıdenz den Wahrheitscharakter einerLehre erkennbar machen‘‘ Ohne jede Einschränkung wird dann weiıiterbehauptet und den BeispiJlen nachgewiesen, ‚„„daß bis jetzt noch kein Pa St denAnspruch geltend machte, fiekti
Lehramt ausgeübt haben

1in einer Enzyklika sein persönliches unfe bares
thematischen (nicht nebenhe

Wenn indes bald darauf der posıtive Wert der
catholica*“* angegeben Ist, gemachten) Enzyklikenäußerungen mit ‚‚doctrinamöchte das dem Kritiker als etwas hoch gegrifienerscheinen. Würde hier nıcht uch ein Y ‚theologice certum‘““* genügen” JedenfallsWware bedenken, daß der Terminus „doOctrtina catholica““ VO:  w den verschiedenenAutoren in verschiedenem Sinne ausgeleg wıird und Oß bisweilen die unfehlbarvorgetragenen Glaubenswahrheiten einbegreift. Auch die Analogie zwıischen den‚Capıta conciliorum“‘“‘ und dem lehrhaften Inhalt der päpstlichen Rundschreibensollte nıcht allzusehr gepreßt werde1l, weil die etren (z auf dem IrienterKonzil und dem Ersten Vatıkanumden Definitionen gleichzustellen SIN

SCn der vorausgehenden Ankündigung
denen die kollegiale Stellung VO:  $ Papst und Bischöfen Z Ausdruck kommt

Vorzüglich sind hingegen die Kapitel, in
(besonders I}Ka 19}

Unter den vielen Einzelthemen hätte vielleicht uch die Frage bezüglich dertheologischen Eigenart der gegenüber den Enzykliken erforderlichen Zustimmung
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einen breiteren Platz verdient. Andererseits werden zahlreiche Abwandlungen der‚„„propostitio authentica“‘® unterschieden, den Sachverhalt einigermaßen kom-pliziert, wenn diese einmal VO:  n der unfehlbifen WIe uch VO der unverbindlichenLehraussage abgehoben ist. Im usamme
den päpstlichen Rundschreiben 1ne hö

nhang damit bemerkt der Verf. 95
Verbindlichkeit zukommt als den Pastoral

here Lehrautorität un:! eine stärkerebriefen der Bischöfe, ist ine notwendigeKonsequenz 4UuSs der primatialen Stellung des Papstes. Ks überrascht deshalb sehr,gegenüber diesem SOZUSagen selbstverstandlıchen Sachverhalt uch eine en-teilige Auffassung feststellen können. Johannes Beumer Das authentischeLehramt der Kirche, Theologie und Glaube, L428 vertritt nämlıchdie Ansıicht, da der Jurisdiktionelle Rang eines lehramtlichen ragers im Grtrundeohne Bedeutung SEe1 für den Grad der dogmatischen Autorität ein1 0U6) Hier liegt oftenbar ein MıbBverständnis VOTL. Wie der in der Lehräußerung‘“‘
ext eindeutig ulßnote angeführtezeigt, habe ich VOFr ZWanzig Jahren 11ur behaupter daß die weiltereExtension der Lehrautorität noch nıcht die autoritäre Verkündigung 1in sichändert;: selbstverständlich bleibt deswegen die intensiv h6here Autorität derpäpstlichen Verlautbarungen nach len Seiten hın gewahrt. Der Satz des Verf.s„Die Unterschiedlichkeit des Autoritätsoyrades auf Grund der jeweiligen Urheber-schaft eines Lehrdokumentes wırd übr1DECNS VO: Jlien Autoren zugegeben‘‘kann also stehen bleiben un braucht icht mehr durch ine „einzige Ausnahme*‘‘eingeschränkt werden.

Irotz dieser kleineren Ausstellungen behält die Arbeit P.ıs den Wert inesungemein wichtigen Beitrages für die gesamte theologische Erkenntnis- undMethodenlehre. Die untergeordneten Detailfragen werden den gyroßen theolo-gischen Zusammenhang hineingestellt und erhalten das notwendige Relief.Daß die bibliographische Vollständigkeit geradezu erreicht worden ist, dürfteeinen letzten, nicht unterschätzenden Grund für die Bedeutsamkeit der Arbeitbilden. Beumer,
ch HeB: Die 1 heologie der Rechtfertigung hei Martin Luther undT homas YoN Aquin (Walberberger Studien, eologische Reihe, 4) 80 XX U,1010 S Maınz 1967, Grünewald.

‚„„Es waäre gerade dem auf der Suche nach möglichem ONsenNs befindlichen
ökumenischen Gespräch die Rechtfertigung ein Dienst erwiesen, WEe11N gezeigtwerden könnte, daß in dieser Frage die immerhin das zentrale TIhema der
Reformation, den articulus Sanlıs ef Cadentis ecclesiae angı1ıbt zwischen IThomas und
Luther ein fruchtversprechender Dialog möglich waäre. Diesen Dienst heutigenökumenischen Gespräch versuchen, ist damit der Sinn der vorliegendenArbeit.““ (6) ‚„Den 1nwels aufThomas als Vätererbe evangelıischer Theologie 11124-
hen daher uch WIr u11ls SEn als zweiten nn unserer Untersuchung eigen.““ (7)Darum ist das XL Kap der Kernpunkt der vorliegenden Arbeit. Es kommt
der berzeugung, "LThomas und Luther sich 1n keinem wichtigen Punkte der
Rechtfertigungslehre in den materiellen Aussagen und den Implikationen en
widersprechen. Be1ide Männer sähen die Rechtfertigungslehre als Mitte un! Grenze
aller Theologie In der Lehre Vvon der gratia ut qualitas müßten in Bejahung und
Ablehnung jeweıils die Anliegen gesehen werden, die sich gegenseltig nicht
ausschlössen. Das ‚sımul 1ustus et peccator‘ werde durch die Qualitas-Lehre nıcht
berührt, weıl Luther mißverstehend 1n ihr ine 1ustitia propria sehe. uch die
Lehre VO: Glauben se1 im Grunde den beiden Theologen gemeinsam. Was be1
Thomas gegenüber Luther fehle oder hinzugesetzt sel, zeige NUur, wIie geradebeim (Fegensatz VO Glaube un Liebe letztlich wel verschiedene Denk-
strukturen, ex1istentielle und saplientiale Theologıte, gehe. Die lutherische Lehre
VO:  a} der Heilsgewißheit entspreche nicht der thomanischen VO:  a der Ungewißheıitder Gnade, sondern dem Ihema der Hoffnungsgewißheit, Wirkliche Unterschiede
seien uch hier nıcht festzustellen. In der Lehre VO': Verdienst könnten sich
IThomas und Luther einigen, da beiden einerseits das personale Verhältnis
zwischen Gott undem andelndenMenschen un! andererseits die Ausrichtung
der Gnade auf ihre Vollendung in der Herrlichkeit gehe. Was Luther angreife, se1
nıcht Leh1je VO: Ihomas.
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